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DEUTSCHER ULTRALEICH TFLUGVERBAND E.  V .  

Lufttüchtigkeitsanweisung (LTA) 
Nr. 2023-001 

Datum der Bekanntgabe: 
10.07.2023 

Luftsportgeräte-Muster: 

BLACKWING BW 600FG, 
BLACKWING BW 600RG, 
BLACKWING BW 635FG und 
BLACKWING BW 635RG 

Maßnahmen einer anderen Stelle: 

Keine 

Gerätekennblatt-Nr.: 

960-18 1 bis 960-18 12 

Technische Mitteilungen des Herstellers: 

 SB BW 6XXXX 01  

Betroffenes Luftfahrtgerät: 

BLACKWING BW 600FG und RG sowie BLACKWING BW 635FG und RG: Alle bis zur Bekannt-
gabe dieser LTA ausgelieferten Seriennummern der Baureihen 960-18 1 bis 960-18 12. 

Anlass: 

Bei einer BLACKWING wurde festgestellt, dass die Fahrtmessermarkierungen nicht mit den Anga-
ben im Handbuch übereinstimmen und dass teilweise falsche Versionen der Handbücher in Um-
lauf sind. 

Maßnahmen: 

Korrektur der Farbmessermarkierungen gemäß der Anweisungen im Service Bulletin 
Nr. SB BW 6XXXX 01 des Herstellers. Aktualisierte Handbücher sind beim Hersteller einzuholen.  
Anschließend Zusendung von Nachweisfotos an die Stelle, bei der die Verkehrszulassung des 
ULs verwaltet wird (DULV oder DAeC). 

Fristen: 

Sofort (ab 10.07.2023), spätestens vor dem nächsten Flug. 

Begründung: 

Verhindern eines ungewollten überzogenen Flugzustandes.  

Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am 
Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung 
dieser Lufttüchtigkeitsanweisung anzuordnen. 

gez.: Jo Konrad 
Vorsitzender DULV e. V. 

gez.: Benedikt Glock 
DULV Technik 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Deutschen Ultraleichtflugverband e.V., Mühlweg 9, 71577 Großerlach-Morbach einzulegen. 

Ein eventueller Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Das Verwaltungsgericht Stuttgart, Augustenstr. 5, 70178 Stuttgart, 
kann auf Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO die aufschiebende Wirkung jedoch ganz oder teilweise wiederherstellen bzw. anordnen.  


